
Änderungsantrag 
der Fraktionen von CDU und SPD 

 

 

 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Reform kommunaler Verwaltungsstruktu-

ren (Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz) 

 

 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 16/1003) wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 1 (Änderung der Gemeindeordnung) wird wie folgt geändert: 

 

Ziffer 9 erhält folgende Fassung: 

 

9. § 48 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Amtsangehörige Gemeinden, die nicht die Geschäfte des Amtes führen, oder 

amtsfreie Gemeinden, deren Verwaltungsgeschäfte von einer anderen Gemeinde 

oder von einem Amt geführt werden, werden ehrenamtlich verwaltet. Die oder der 

Vorsitzende der Gemeindevertretung ist für die Dauer der Wahlzeit ehrenamtliche 

Bürgermeisterin oder ehrenamtlicher Bürgermeister. Alle übrigen Gemeinden werden 

hauptamtlich verwaltet; sie sollen mindestens 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner 

betreuen. Das Innenministerium kann Ausnahmen von der Verpflichtung zur ehren-

amtlichen oder hauptamtlichen Verwaltung zulassen.“ 

 

2. Artikel 3 (Änderung der Amtsordnung) wird wie folgt geändert: 

 

a) Ziffer 3 wird gestrichen. 
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b) Ziffer 5 erhält folgende Fassung: 

 

5. § 9 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 9  

Zusammensetzung des Amtsausschusses 

 

(1) Der Amtsausschuss besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 

amtsangehörigen Gemeinden. Gemeinden über 1.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner entsenden weitere Mitglieder in den Amtsausschuss. Ihre Zahl beträgt  

 

in Gemeinden über 1.000 bis 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner 1, 

in Gemeinden über 2.000 bis 3.000 Einwohnerinnen und Einwohner 2, 

in Gemeinden über 3.000 bis 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner 3, 

in Gemeinden über 4.000 bis 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner 4, 

in Gemeinden über 5.000 bis 6.000 Einwohnerinnen und Einwohner 5, 

in Gemeinden über 6.000 bis 7.000 Einwohnerinnen und Einwohner 6, 

in Gemeinden über 7.000 bis 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner 7. 

 

Gemeinden über 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 10.000, 12.000, 

14.000 usw. Einwohnerinnen und Einwohner entsenden zusätzlich 1, 2, 3 usw. 

weitere Mitglieder. Für die Anzahl der weiteren Mitglieder ist die Einwohnerzahl 

maßgebend, die der letzten allgemeinen Wahl zu den Gemeindevertretungen 

zugrunde gelegen hat. Bei Gebietsänderungen gilt § 133 Abs. 2 der Gemeindeord-

nung entsprechend.  

 

(2) Die Gemeindevertretungen wählen die weiteren Mitglieder des Amtsausschusses 

aus ihrer Mitte. Jede Fraktion kann verlangen, dass das von der Gemeinde zu ent-

sendende weitere Mitglied oder die zu entsendenden weiteren Mitglieder auf Vor-

schlag der nach Satz 3 vorschlagsberechtigten Fraktion oder Fraktionen gewählt wird 

oder werden. In diesem Fall steht der Fraktion oder den Fraktionen das Vorschlags-

recht in der Reihenfolge der Höchstzahlen zu, die sich aus der Teilung der Sitzzahlen 

der Fraktionen nach 1, 2, 3 usw. ergeben. Für die Wahl gilt § 39 Abs. 1 der Gemein-

deordnung entsprechend. Die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der ehrenamtliche 
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Bürgermeister wird auf den Wahlvorschlag der Fraktion angerechnet, der sie oder er 

im Zeitpunkt dieser Wahl angehört.  

 

(3) Die Gemeindevertretungen wählen aus ihrer Mitte Stellvertretende für die ehren-

amtlichen und hauptamtlichen Mitglieder des Amtsausschusses. Die Hauptsatzung 

des Amtes bestimmt die Anzahl der Stellvertretenden je Mitglied des Amtsausschus-

ses. Hat eine Fraktion das Verlangen nach Absatz 2 Satz 2 gestellt, erfolgt die Wahl 

der Stellvertretenden eines weiteren Mitglieds auf Vorschlag der Fraktion, die das 

weitere Mitglied vorgeschlagen hat; die Wahl der Stellvertretenden der ehrenamtli-

chen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters erfolgt auf Vorschlag 

der Fraktion, der sie oder er im Zeitpunkt der Wahl der Stellvertretenden angehört. 

Für die Wahl gilt § 39 Abs. 1 der Gemeindeordnung entsprechend. Die Stellvertre-

tenden vertreten das Mitglied im Fall der Verhinderung in der Reihenfolge, in der sie 

vorgeschlagen sind. § 33 Abs. 1 Satz 5 der Gemeindeordnung gilt entsprechend.  

 

(4) Die von den Gemeinden zu entsendenden weiteren Mitglieder müssen binnen 60 

Tagen nach dem Tag der Gemeindewahl gewählt werden. Der Amtsausschuss muss 

binnen weiterer 14 Tage zusammentreten; bis zum Zusammentritt des neuen Amt-

sausschusses bleibt der alte Amtsausschuss tätig. 

 

(5) Die Bürgermeisterin, die ihr Amt oder der Bürgermeister, der sein Amt oder das 

weitere Mitglied, das seinen Sitz in der Gemeindevertretung verliert, scheidet aus 

dem Amtsausschuss aus.  

 

(6) Scheidet ein weiteres Mitglied aus dem Amtsausschuss aus, wird die Nachfolge-

rin oder der Nachfolger nach Absatz 2 gewählt; jede Fraktion kann verlangen, dass 

alle Wahlstellen von weiteren Mitgliedern der Gemeinde neu besetzt werden. In die-

sem Fall verlieren die weiteren Mitglieder der Gemeinde zu Beginn der nächsten Sit-

zung der Gemeindevertretung ihre Wahlstellen. Satz 1 Halbsatz 2 gilt nicht, wenn die 

Wahlstelle eines stellvertretenden Mitglieds des Amtsausschusses frei wird. Wer 

freiwillig ausscheidet, kann in den Amtsausschuss nicht wieder gewählt werden.“ 

 

c) Ziffer 6 b wird gestrichen. 
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d) Ziffer 7 wird gestrichen. 

 

e) Ziffer 10 b wird gestrichen. 

 

f) Ziffer 15 a wird gestrichen. 

 

g) Ziffer 17 wird gestrichen. 

 

3. Artikel 7 (Übergangsbestimmungen) wird wie folgt geändert: 

 

a) In Ziffer 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 

„Satz 1 gilt entsprechend für leitende Verwaltungsbeamtinnen und leitende Verwal-

tungsbeamte.“ 

 

b) Ziffer 3 Satz 3 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 9 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 der Amtsordnung bleibt unberührt.“ 

 

c) In Ziffer 3 wird folgender Satz 5 angefügt: 

 

„§ 9 der Amtsordnung in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung findet 

für Amtsauschüsse neu zu bildender Ämter bis zum Tag der Kommunalwahl im Jahre 

2008 Anwendung, wenn die Gemeindevertretungen der amtsangehörigen Gemein-

den dieses beschließen oder die amtsangehörigen Gemeinden dieses in einem öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag vereinbaren.“ 




